
Der Gerichtshof stellt nach ständiger Rechtsprechung bei der Beurteilung einer rein 
unionsrechtlichen Frage darauf ab, ob es sich bei der vorlegenden Einrichtung um ein 
"Gericht" im Sinne von Art. 267 AEUV handelt. Dabei wird auf eine Reihe von 
Merkmalen abgestellt, wie z. B. die gesetzliche Grundlage der Einrichtung, ihr 
ständiger Charakter, die obligatorische Gerichtsbarkeit, das streitige Verfahren, die 
Anwendung von Rechtsnormen durch die Einrichtung sowie ihre Unabhängigkeit 
(vgl. u. a. Urteile vom 17. Juli 2014, Torresi, C-58/13 und C-59/13, EU:C:2014:2088, 
Rn. 17, sowie vom 6. Oktober 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, 
EU:C:2015:664, Rn. 17).  

Randnummer55. 

Dabei ist zu klären ob eine nationale Einrichtung, die nach dem Gesetz mit Aufgaben 
unterschiedlichster Art betraut ist, als "Gericht" im Sinne von Art. 267 AEUV zu 
qualifizieren ist. Erforderlich ist es daher die spezifische Natur der gerichtlichen oder 
verwaltungsrechtlichen Aufgaben zu untersuchen, die die vorlegende Stelle in dem 
konkreten normativen Kontext ausübt und in dem sie sich zur Anrufung des 
Gerichtshofs veranlasst sieht, um zu überprüfen, ob bei der Einrichtung ein 
Rechtsstreit anhängig ist und sie im Rahmen eines Verfahrens zu entscheiden hat, das 
auf eine Entscheidung mit Rechtsprechungscharakter abzielt (vgl. in diesem Sinne 
Urteil vom 17. Juli 2014, Torresi, C-58/13 und C-59/13, EU:C:2014:2088, Rn. 19 und 
die dort angeführte Rechtsprechung).  

Randnummer56. 

Das Erfordernis der Unabhängigkeit umfasst nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes zwei Aspekte.  

Randnummer57. 

Der erste, externe, Aspekt setzt voraus, dass die Einrichtung ihre Funktionen in 
völliger Autonomie ausübt, ohne mit irgendeiner Stelle hierarchisch verbunden oder 
ihr untergeordnet zu sein und ohne von irgendeiner Stelle Anordnungen oder 
Anweisungen zu erhalten (vgl. Urteile vom 17. Juli 2014, Torresi, C-58/13 und C-
59/13, EU:C:2014:2088, Rn. 22, sowie vom 6. Oktober 2015, Consorci Sanitari del 
Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664, Rn. 19), wodurch sie vor Interventionen oder 
Druck von außen geschützt ist, die die Unabhängigkeit des Urteils ihrer Mitglieder im 
Hinblick auf die ihnen unterbreiteten Rechtsstreitigkeiten gefährden könnten (vgl. 
Urteile vom 19. September 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, Rn. 51, vom 
9. Oktober 2014, TDC, C-222/13, EU:C:2014:2265, Rn. 30, sowie vom 
6. Oktober 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664, Rn. 19); 
EuGH, Urteil vom 16.02.2017, Ramón Margarit Panicello, Az. C-503/15, 
EU:C:2017:126, Rn. 37).  

Randnummer58. 

Der zweite, interne, Aspekt steht mit dem Begriff der Unparteilichkeit in 
Zusammenhang und bezieht sich darauf, dass hinsichtlich der Parteien des 
Rechtsstreits und ihren jeweiligen Interessen an dessen Gegenstand ein gleicher 
Abstand gewahrt wird. Dieser Aspekt verlangt, dass Sachlichkeit obwaltet und neben 
der strikten Anwendung der Rechtsnormen keinerlei Interesse am Ausgang des 



Rechtsstreits besteht (vgl. u. a. Urteile vom 19. September 2006, Wilson, C-506/04, 
EU:C:2006:587, Rn. 52, vom 9. Oktober 2014, TDC, C-222/13, EU:C:2014:2265, 
Rn. 31, und vom 6. Oktober 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, 
EU:C:2015:664, Rn. 20; EuGH, Urteil vom 16.02.2017, Ramón Margarit Panicello, 
Az. C-503/15, EU:C:2017:126, Rn. 38).  

a)  

Randnummer59. 

Beginnend mit der Unparteilichkeit ist festzustellen, dass die nationale 
Verfassungslage nur die funktionale richterliche Unabhängigkeit, nicht aber eine 
institutionelle Unabhängigkeit der Gerichte gewährleistet (Art. 126 Abs. 2 HV, Art. 97 
Abs. 1 GG; so ausdrücklich Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung, Stellungnahme vom 15.1.2016, Schleswig-Holsteinischer Landtag, 
Umdruck 18/5457, S. 2). Dies findet seinen Ausdruck darin, dass die Richter und 
damit auch der Richter des vorlegenden Gerichts, von der Ministerin/dem Minister des 
hessischen Ministeriums der Justiz ernannt und befördert werden (§ 3 HRiG - 
Ernennung der Richter -), seine Beurteilung durch das hessische Ministerium der 
Justiz geregelt wird (§ 2b HRiG) und im Übrigen die Regelungen des Beamtenrechtes 
auf die Richter Anwendung finden.  

Randnummer60. 

Dies mit der Folge, dass die Personalgrundakten eines jeden Richters beim Hessischen 
Ministerium der Justiz geführt werden und das hessische Ministerium der Justiz 
Richter in dem Personalverwaltungssystem SAP HR teilweise als Beamte führt. 
Auslandsdienstreisen eines Richters, z.B. im Rahmen von EJTN, müssen von dem 
Ministerium angeordnet werden.  

Randnummer61. 

Nach § 18 VwGO [Richter auf Zeit] können, zur Deckung eines nur vorübergehenden 
Personalbedarfs, Beamte auf Lebenszeit mit der Befähigung zum Richteramt für die 
Dauer von mindestens zwei Jahren, längstens jedoch für die Dauer seines Hauptamts, 
zum Richter auf Zeit ernannt werden. Anschließend kehren sie in die Verwaltung 
zurück. Dies soll in der ersten Instanz der Verwaltungsgerichte in außergewöhnlichen 
Situationen einen vorübergehend erhöhten Personalbedarf decken und mit dem 
Grundgesetz, welches einen unabhängigen Richter fordert, vereinbar sein (BVerfG, 
Entscheidung vom 18.05.2018, 2 BvR 780/16, 
BVerfG:2018:rs20180322.2bvr078016). Dabei kann der Richter auf Zeit auch aus 
einer Behörde kommen, die regelmäßig bei Gericht auf der Beklagtenseite vertreten 
ist.  

Randnummer62. 

Bezüglich der Unabhängigkeit ist jedoch auch die Art und Weise der Bestellung der 
Mitglieder eines Gerichtes zu berücksichtigen (u. a. werden berücksichtigt die Art und 
Weise der Bestellung der Mitglieder des Gerichts, die Dauer ihres Mandats oder ihre 
Unabsetzbarkeit, vgl. insoweit insbesondere EGMR, 18. Juli 2013, Maktouf und 



Damjanović/Bosnien-Herzegowina, ECLI:CE:ECHR:2013:0718JUD000231208). 
Dies dürfte jedoch zumindest bei Richtern auf Zeit mehr als fraglich sein.  

Randnummer63. 

Hinzu kommt, dass durch das Ministerium der Justiz (die Hessische Landesregierung) 
die dienstlichen Kontaktdaten aller Richter in einem Personalinformationssystem der 
Hessischen Landesregierung (Mitarbeiterportal) mit mindestens der Bezeichnung der 
Dienststelle, dienstlichen Telefonnummer und E-Mailadresse eingestellt werden. So, 
dass alle hessischen Verwaltungsbehörden (im Gerichtsverfahren als Kläger und 
Beklagte auftretend) auf diese Daten zugreifen können. Randnummer64. 

In dem Vertragsverletzungsverfahren Europäische Kommission gegen Bundesrepublik 
Deutschland bezüglich der Richtlinie 95/46/EG hat sich der EuGH mit der Frage, was 
völlige Unabhängigkeit bedeutet auseinander gesetzt und ausgeführt:  

" Entgegen dem Standpunkt der Bundesrepublik Deutschland deutet nichts darauf 
hin, dass das Unabhängigkeitserfordernis allein das Verhältnis zwischen den 
Kontrollstellen und den ihrer Kontrolle unterstellten Einrichtungen beträfe. Im 
Gegenteil wird der Begriff "Unabhängigkeit" durch das Adjektiv "völlig" verstärkt, 
was eine Entscheidungsgewalt impliziert, die jeglicher Einflussnahme von 
außerhalb der Kontrollstelle, sei sie unmittelbar oder mittelbar, entzogen ist " 
(EuGH, Urteil vom 09.03.2010, Europäische Kommission gegen Bundesrepublik 
Deutschland, Az. C-518/07, EU:C:2010:125, Rn. 19). Randnummer65. 

Es stellt sich daher die Frage, ob Richter, die von dem Justizminister oder der 
Justizministerin ernannt und befördert wird, welcher ferner auch über den Umgang mit 
seinen Personaldaten auch hinsichtlich einer Veröffentlichung seiner Kontaktdaten 
(und sei es nur innerhalb des Landes Hessen) entscheidet, zumindest bei Verfahren, an 
denen das Hessische Ministerium der Justiz Beteiligter ist (Beamtenstreitigkeiten, 
Konkurrentenstreitverfahren usw.), über eine vollständige Unabhängigkeit verfügen 
und ohne jeglicher Einflussnahme entscheiden können, und sei dies nur, weil sie sich 
auf eine Beförderungsstelle beworben haben, über die letztendlich wiederum das 
Justizministerium entscheidet. Hier kann eigentlich nichts anderes gelten, als zu der 
Richtlinie 95/46/EG bezüglich der Datenschutzaufsichtsbehörden entschieden worden 
ist - vielmehr müssen die in der Entscheidung für eine Behörde aufgestellten Maßstäbe 
erst recht für die Gerichtsbarkeit und damit für die Gerichte gelten (vgl. in diesem 
Sinne Generalanwalt Bobek, ECLI:EU:C:2018:29, Rn. 32f). Randnummer66. 

Die Gerichte sind insoweit nur funktionell unabhängig, als nur ihre Richter 
unabhängig und nur diese dem Gesetz unterworfen sind (Art. 126 HV). Doch reicht 
eine solche funktionelle Unabhängigkeit für sich allein nicht aus, um ein Gericht vor 
jeder äußeren Einflussnahme zu bewahren (in diesem Sinne EuGH, Urteil vom 
16.10.2012, Europäische Kommission gegen Republik Österreich, C-614/10, 
EU:C:2012:631, Rn. 42). Denn die Unabhängigkeit soll nicht nur die unmittelbare 
Einflussnahme in Form von Weisungen ausschließen, sondern auch sicherstellen, dass 
sie einer äußeren Einflussnahme, sei sie unmittelbar oder mittelbar, entzogen sein 
müssen, die Entscheidungen steuern könnten und die zur Steuerung der 
Entscheidungen des Gerichts geeignet wäre (EuGH, Urteil vom 16.10.2012, 
Europäische Kommission gegen Republik Österreich, C-614/10, EU:C:2012:631, 
Rn. 43, 41). Randnummer67. 



In Deutschland ist allerdings nur die Richter funktionell unabhängig (Ministerium für 
Justizkultur und Europa (alter Titel), Stellungnahme vom 15.1.2016, Schleswig-
Holsteinischer Landtag, Umdruck 18/5457, S. 2). Im Übrigen obliegen die Richter, 
und erst recht das Gericht, der äußeren Einflussnahme. Entscheidet doch letztendlich 
das Ministerium der Justiz über die Anzahl der Richter und die Planstellen eines jeden 
Gerichtes. Dies ebenso, wie es über das sog. nichtrichterliche Personal entscheidet, 
welches zumindest faktisch der Exekutive zugerechnet wird. Auch entscheidet 
letztendlich das Ministerium über die Ausstattung eines Gerichtes u.a. mit EDV und 
Anwendungsprogrammen (siehe nur die Geschäftsordnung für die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften - GO).  

b) Randnummer68. 

Der erste, externe, Aspekt setzt voraus, dass die Einrichtung ihre Funktionen in 
völliger Autonomie ausübt, ohne mit irgendeiner Stelle hierarchisch verbunden oder 
ihr untergeordnet zu sein. Die Anknüpfung der Gerichte an das Hessische Ministerium 
der Justiz hat damit aber zur Folge, dass das Gericht seine Funktionen nicht in völliger 
Autonomie ausüben kann, da es letztendlich mit einer Stelle (Präsident des 
Verwaltungsgerichts als Dienstaufsichtsbehörde und damit als weisungsgebundener 
Behördenchef des Ministeriums, ebenso wie der Geschäftsleiter), hierarchisch mit dem 
Ministerium verbunden und diesem damit untergeordnet ist. Dies auch dann, wenn es 
von keiner Stelle Anordnungen oder Anweisungen erhält. Randnummer69. 

Bezüglich der unabhängigen Aufsichtsbehörden im Bereich des Datenschutzes hat der 
Europäische Gerichtshof ausgeführt, dass die Kontrollstellen bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben objektiv und unparteiisch vorgehen müssen. Hierzu müssen sie vor 
jeglicher Einflussnahme von außen einschließlich der unmittelbaren oder mittelbaren 
Einflussnahme des Bundes oder der Länder sicher sein und nicht nur vor der 
Einflussnahme seitens der kontrollierten Einrichtungen (EuGH, Urteil vom 
09.03.2010, Europäische Kommission gegen Bundesrepublik Deutschland, Az. C-
518/07, EU:C:2010:125, Rn. 19). Dies müsste auch für die Gerichte gelten. Auch die 
Gerichte dürften bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben keinerlei Einfluss und 
Weisungen unterliegen (EuGH, Urteil vom 09.03.2010, Europäische Kommission 
gegen Bundesrepublik Deutschland, Az. C-518/07, EU:C:2010:125, Rn. 28). Dies gilt 
nicht nur bei der eigentlichen Rechtsprechung (Entscheidungsfindung), sondern auch 
auf dem Weg zu einer Entscheidungsfindung; also bei der Organisation der Gerichte, 
den Verfahrensabläufen und der eingesetzten Technik usw.. Randnummer70. 

Alles das ist nicht der Fall. Die äußere und innere Organisation wird vom Ministerium 
mit der Geschäftsordnung für die Gerichte und Staatsanwaltschaften - GO - und 
anderen Rechtsakten vorgeben. Das Ministerium bestimmt mit einem zentralen 
Dienstleister, der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD - ein Eigenbetrieb 
des Hessischen Ministeriums der Finanzen) die Kommunikationswege (Telefon, Fax, 
Internet und mehr) und die EDV-Ausstattung mit dem sog. Hessen-PC, der für die 
Verwaltung konzipiert ist. Auch wartet letztendlich die HZD alles, mit der Folge, dass 
die Verwaltung auf alle Daten der Gerichte letztendlich zugreifen kann, auch wenn sie 
es in der Praxis vielleicht nicht tut. Damit sind die Gerichte nicht - wie die 
Kontrollstellen nach der Richtlinie 95/46/EG - mit der Unabhängigkeit ausgestattet, 
die es ihnen ermöglichen sollte, ihre Aufgaben ohne äußere Einflussnahme 
wahrzunehmen (EuGH, Urteil vom 09.03.2010, Europäische Kommission gegen 
Bundesrepublik Deutschland, Az. C-518/07, EU:C:2010:125, Rn. 30).  



Die " Unabhängigkeit schließt nicht nur jegliche Einflussnahme seitens der 
kontrollierten Stellen aus, sondern auch jede Anordnung und jede sonstige äußere 
Einflussnahme, sei sie unmittelbar oder mittelbar, durch die in Frage gestellt werden 
könnte, dass die genannten Kontrollstellen ihre Aufgabe, den Schutz des Rechts auf 
Privatsphäre und den freien Verkehr personenbezogener Daten ins Gleichgewicht zu 
bringen, erfüllen " (EuGH, Urteil vom 09.03.2010, Europäische Kommission gegen 
Bundesrepublik Deutschland, Az. C-518/07, EU:C:2010:125, Rn. 30). Selbiges muss 
auch für eine unabhängige Gerichtsbarkeit gelten, soll sie doch im Rahmen des 
Rechtstaatsgefüges Recht sprechen und damit Rechtsfrieden bewirken und im 
Demokratiegefüge eine "Dritte Gewalt" sein.  

Es lässt sich aber gerade nicht ausschließen, dass die Gerichte, die mit Ausnahme der 
"unabhängigen Richter" Teil der allgemeinen Staatsverwaltung und damit der 
Regierung des jeweiligen Landes unterstellt sind, nicht zu objektivem Vorgehen in der 
Lage sind, wenn sie nationale und europäische Normen auslegen und anwenden (in 
diesem Sinne EuGH, Urteil vom 09.03.2010, Europäische Kommission gegen 
Bundesrepublik Deutschland, Az. C-518/07, EU:C:2010:125, Rn. 34). Dies zeigt sich 
schon daran, dass die Gerichte entgegen der Datenschutzgrundverordnung über keine 
eigenständige Datenschutzkontrolle verfügen, da der wesentliche Teil der 
Datenverarbeitung durch das Ministerium, der Informationstechnik-Stelle der 
hessischen Justiz (IT-Stelle - eine Mittelbehörde im Zuständigkeitsbereich des 
Justizministeriums gem. § 1 Gesetz zur Errichtung der Informationstechnik-Stelle der 
hessischen Justiz (IT-Stelle) und zur Regelung justizorganisatorischer 



Angelegenheiten vom 16.12.2011, GBVl. I S. 778) bzw. der HZD vorgegeben werden, 
ohne, dass ein Gericht wirksamen Einfluss darauf hat (vgl. Erwägungsgrund 20 
DSGVO). Denn die justizielle Tätigkeit wird nicht nur durch das auszusprechende 
Urteil ausgeübt, sondern bezieht sich auf den gesamten Verfahrensverlauf eines 
gerichtlichen Verfahrens, von Eingang einer Klage/eines Antrages bis zur Erledigung 
durch Zustellung des Urteils/des Beschlusses.  

Bereits die bloße Gefahr einer politischen Einflussnahme auf die Gerichte (durch 
Ausstattung, Personalzuweisung usw. durch das Justizministerium) kann eine Gefahr 
des Einflusses auf die Entscheidungen der Gerichte um deren unabhängige 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinträchtigen bewirken (dies schon durch einen 
vermeintlichen Erledigungsdruck über eine vom Ministerium betriebene 
Belastungsstatistik Pebbsy, die über eine tatsächliche Belastung der Richte nur 
spärlich etwas aussagt, wenn man die Zeitvorgaben der durchschnittlichen Erledigung 
für Gerichtsentscheidungen als Ministerium selbst bestimmt und bestimmte Verfahren 
die ebenfalls zu bearbeiten sind, in der Statistik erst gar nicht erfasst - z.B. bei 
Kostenerinnerungen). Zum einen kann es hier einen "vorauseilenden Gehorsam" der 
Gerichte/Richter im Hinblick auf die Entscheidungspraxis und Verfahrensgestaltung 
(Erledigungsdruck) geben. Zum anderen erfordert es aber die Rolle der Gerichte als 
Hüter des Rechts, dass ihre Entscheidungen, also sie selbst, über jeglichen Verdacht 
der Parteilichkeit erhaben sind (in diesem Sinne EuGH, Urteil vom 09.03.2010, 
Europäische Kommission gegen Bundesrepublik Deutschland, Az. C-518/07, 
EU:C:2010:125, Rn. 36) und bei der Entscheidungsfindung nicht unter Druck gesetzt 
werden dürfen. Randnummer74. 

Nach alledem dürfte das vorlegende Gericht die europarechtlichen Vorgaben nach 
Art. 47 Abs. 2 GrCH eines unabhängigen und unparteiischen Gerichts nicht in diesem 
Sinne erfüllen.  

 


